
 

 

 

Das Präsidium des Landgerichts 

320 E – 491 (8)      Bielefeld, den 18.02.2013 

 

 

 

2. Änderungsbeschluss zur Geschäftsverteilung 

für das Landgericht Bielefeld im Jahr 2013 

 

 

Richter am Landgericht Wahlmann ist ab dem 26.02.2013 Elternzeit bewilligt. Am 

01.03.2013 tritt Richter Ptatscheck seinen Dienst bei dem Landgericht Bielefeld an. 

Ebenfalls am 01.03.2013 tritt Richterin am Landgericht Dr. Trautwein ihren Dienst im 

Rahmen der ihr während der Elternzeit bewilligten Teilzeitbeschäftigung mit der 

Hälfte des regelmäßigen Dienstes an. Ab dem 08.03.2013 beginnt die 

Mutterschutzfrist für Richterin am Landgericht Rösmann. Mit Wirkung vom 

10.03.2013 ist Richter Eienbröker an das Landgericht Bielefeld abgeordnet. Mit 

Wirkung vom 18.03.2013 ist Richterin Mühlenbernd an das Amtsgericht Minden 

abgeordnet. Mit Wirkung vom 01.04.2013 ist Richter am Amtsgericht Schmidt mit 0,5 

seiner Arbeitskraft an das Landgericht Bielefeld abgeordnet. Vom 03.04.2013 bis 

zum 02.01.2014 ist Richter am Landgericht Dr. Kummer zum Zwecke der Erprobung 

an das Oberlandesgericht Hamm abgeordnet. 

Das Präsidium nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass Richter am Amtsgericht 

Schmidt im Umfang seiner Abordnung an das Landgericht Bielefeld für Aufgaben 

der Justizverwaltung freigestellt wird. 

 

Aus diesem Grund wird die Geschäftsverteilung wie folgt geändert: 

 

I.  

Mit Ablauf des 25.02.2013 scheidet Richter am Landgericht Wahlmann aus der 16. 

Strafkammer (StVK) und der 19. Strafkammer (StVK) aus. 

 

 



 

 

 

II. Mit Wirkung vom 26.02.2013 

1. Richter am Landgericht Schnell und Richterin am Landgericht Kausen 

scheiden jeweils mit 0,2 ihrer Arbeitskraft aus der 2. Strafkammer aus und 

werden in diesem Umfang jeweils der 16. Strafkammer (StVK) zugewiesen. 

2. Richterin am Landgericht Stellbrink scheidet mit 0,3 ihrer Arbeitskraft aus der 

5. Zivilkammer aus und wird in diesem Umfang der 19. Strafkammer (StVK) 

zugewiesen, wo sie den stellvertretenden Vorsitz übernimmt. 

3. Richter am Landgericht Gaide scheidet mit 0,3 seiner Arbeitskraft aus der 23. 

Zivilkammer aus und wird in diesem Umfang der 5. Zivilkammer zugewiesen. 

 

III. Mit Wirkung vom 01.03.2013 

1. Richter Ptatscheck wird der 6. Zivilkammer zugewiesen. 

2. Richterin am Landgericht Dr. Trautwein wird der 21. Zivilkammer 

zugewiesen. 

 

IV. Mit Wirkung vom 10.03.2013 

Richter Eienbröker wird der 9. Zivilkammer zugewiesen. 

 

V. Mit Wirkung vom 03.04.2013 

In der 21. Zivilkammer übernimmt Richter am Landgericht Kleine anstelle von 

Richter am Landgericht Dr. Kummer den stellvertretenden Vorsitz. 

 

 

 

Dr. Schwieren Beckhaus-Schmidt  Drees 

 
 
 
Mertel Nabel Reichmann 

 
 
 
Dr. Ruhe Wiemann Dr. Zimmermann 

  (verhindert) 

 



 

 

 

 

 

 

VRLG Dr. Zimmermann ist urlaubsbedingt verhindert.  

 

 

Dr. Schwieren 


